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ist ein Deutsdier gehindert, die Geridite eines a n 
d e r e n  Landes anzurufen, denn die M adit der Hohen 
Kommission endet m it den Grenzen der Bundesrepu
blik. Immerhin ist insofern eine Klärung der Situation 
gesdiaffen, als dies jetzt audi von alliierter Seite 
ausdrüdtlidi anerkannt wird, während bisher kein 
Bekenntnis zum Territorialprinzip bei der Anwendung 
des Kontrollratsgesetzes Nr. 5 von den Besatzungs
m äditen zu erreidien war,
Audi spridit das Gesetz davon, detß die Liquidation 
oder Übertragung den Gesetzen des einzelnen Staa
tes entspredien muß. Mit der Behauptung, die Liqui
dation sei etw a nad i am erikanisdiem  oder sdiwedi- 
sdiem V erfassungsredit unzulässig gewesen, wird 
der betreffende Auslandseigentüm er also audi vor 
deutsdien G eriditen gegebenenfalls Gehör finden 
können.
Dieser G esiditspunkt gewinnt dadurdi erhöhte Be
deutung, daß aud i die Regulation Nr. I zum Kontroll- 
ratsgesetz Nr. 5 in den m eisten Teilen der W elt n id it 
mehr anwendbar ist, die naditräglid i die repatriier
ten A uslandsdeutsdien in den W irkungsbereidi des 
Kontrollratsgesetzes Nr. 5 einbezogen hatte. Der Ja- 
pandeutsdie z. B. oder der Ostafrika-Farm er w ird die 
völkerreditsw idrige und d er M ensdilidikeit Hohn 
sprediende Kollektivvertreibung, die ihn um sein 
Eigentum bradite, geltend m adien können, sobald ein 
nationales oder internationales G eridit für sie zu
ständig ist.
Es zeigt sidi also, daß der deutsdie Auslandsgesdiä- 
digte in Deutsdiland heute weniger diskriminiert ist als 
bisher. Damit ist aber nodi n id it viel gewonnen, denn 
bestimmt w ird das Sdiidssal seiner A uslandsansprüdie 
von d er Gesetzgebung desjenigen Staates, in dem 
seine Verm ögenswerte liegen.

• Der Bundesregierung sind die H ände gebunden  
Für den Einzelnen ist es naturgem äß sehr sdiwer, 
seine Interessen im A usland nadidrüddid i w ahrzu
nehmen. Die Bundesregierung m üßte h ier helfend 
eintreten und in  zweiseitigen V erhandlungen eine 
w irtsdiaftlidi vernünftige Regelung der deutsdien 
Auslandsvermögen —  evtl. im Zusammenhang mit 
der Sdiuldenbereinigung — anstreben. A ber hier 
zeigt sidi, daß der Bonner Regierung die Hände ge
bunden sind'. A udi nad i dem revidierten Besatzungs

statu t ist es ihr und den’deutsdien A uslandsvertretun
gen untersagt, sidi um die deutsdien Vorkriegsver
mögen im Ausland zu kümmern.
Solange aber der Bundesrepublik keine Handlungs
freiheit zur Aufnahme zweiseitiger Verhandlungen ge
geben wird, ist das Gesetz Nr. 63 w irklidi als hervor
geholtes Fossil aus der M orgenthau-Zeit zu bezeidi- 
nen. Denn entgegen den Hoffnungen auf einen all
gemeinen Liquidationsstop dedct das Gesetz Nr. 63 
audi z u k ü n f t i g e  Liquidationen und könnte da
m it m andien A lliierten ein neues Stidiw ort geben, 
die Zersdilagung des deutsdien W irtsdiaftspotentials 
ln  ihrem  Bereidi fortzusetzen, solange feststeht, daß 
die Bundesregienmg m aditlos Zusehen muß und n id it 
einmal beim Absdiluß von H andelsverträgen die dies- 
bezüglidien deutsdien Interessen sdiützen darf.

Ein diplomatischer Kom promiß  
Das Gesetz Nr. 63 der Hohen Kommission ist wahr- 
sdieinlidi das Ergebnis von Verhandlungen zwisdien 
den Besatzungsmäditen, die sidi auf einen Zeitraum 
von m ehr als einem Jah r erstredeten. Es trägt deut- 
lid i siditbar die Anzeidien eines Kompromisses. Man 
muß anerkennen, daß es in diplom atisdi m eisterhaf
te r W eise ganz behutsam  versudit, die Voraussetzun
gen dafür zu sdiaffen, nodi im Zeitalter einer begin
nenden Partnersdiaft mit der Bundesrepublik ein 
S tüdt egoistisdier (und kurzsiditiger!) Siegerpolitik 
zu vollenden. Immerhin ist es tröstlidi, daß es ein
deutig auf die nationalstäatlidie Gesetzgebung der 
Staaten abgestellt wird, die deutsdies Vermögen li
quidiert haben oder nodi liquidieren wollen. Es klingt 
für den, der optim istisdi ist, darin die Tendenz an, 
die am Pariser Reparationsabkommen beteiligten 
S taaten aus der Verpfliditung zu entlassen, bestimmte 
Spielregeln bei der Behandlung des deutsdien Aus
landsvermögens einzuhalten und insbesondere die 
Rüdegabe an die Eigentümer zu unterlassen. Sdion 
hat die Südafrikanisdie Union erklärt, sie wolle das 
Gesetz n id it anwenden. W enn es gelingt, den W eg 
für zweiseitige Verhandlungen freizukämpfen, dann 
könnte m an die neuen alliierten Bestimmungen viel
le id it eines Tages als A uftakt zu einer Revision einer 
ebenso wirtsdiaftsfeindlidien wie politisdi sdiädlidien 
Reparationspolitik bezeidinen. Möge die allgemeine 
Londoner Sdiuldenkonferenz bereits im Zeidien einer 
soldien W andlung stattfinden.

Der Schweizer Rechtsstandpunkt zur Frage der deutschen Guthaben
Züridi, den 12. September 1951 

T 7 ü r die Sdiweiz gibt es k e i n e  
-T Frage der deutsdien Auslands- 
sdiulden und damit audi kein 
eigentlidies Edio zu den gegen
wärtig laufenden internationalen 
Verhandlungen und Diskussionen 
dieses Gegenstandes, wohl aber 
ein sdiwieriges Problem der deut
sdien Guthaben und ihrer reditlid i 
tragbaren Liquidierung.

H atte die Berner Regierung in den 
K riegsjahren alle Ansinnen abge
lehnt, M aßnahmen gegen die A kti
v itä t deutsdien Kapitals in der 
Sdiweiz zu ergreifen und das Ihrige 
zu einer realen W ertung des 
deutsdi - sdiweizerisdien Kapital
verkehrs gegenüber phantastisdien 
Vorstellungen in  den alliierten 
Ländern im allgemeinen und über 
verstedttes nazideutsdies Raub

und Fluditkapital im besonderen 
getan, so wies sie es audi nad i der 
N iederlage Deutsdilands zurück, 
sich an alliierten Maßnahmen zur 
Feststellung deutscher ordentlicfaer 
oder Raubkapitalien und aller son
stigen Vermögenswerte imAuslande 
zu beteiligen. Unter diesen Um
ständen w ar es nur natürlich, daß 
die sdiweizerisch - amerikanisciien 
Verhandlungen über die deutschen
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Guthaben in der Schweiz langwie
rig  imd des öfteren zum Scheitern 
verurteilt w aren und das im Mai 
1946 endlich zustandegekommene 
.W ashingtoner Abkommen “ schwere 
Bedenken und Mißbehagen in der 
Schweizer Öffentlichkeit auslösen 
mußte. Dennoch konnte es nur den 
W eg der Ratifizierung des Abkom
mens durch die Eidgenössischen 
Räte geben, die im Juni 1946 voll
zogen wurde. Auf die übliche Stüt
zung der Ratifizierung von Abkom
men durch ein staats- und völker
rechtliches Gutachten mußte in die
sem Falle verzichtet werden: kein 
Schweizer Staats- oder Völker
rechtler wagte, das Abkommen von 
W ashington als vereinbar mit der 
schweizerischen N eutralität zu er
klären. Im Gegenteil, die Zürcher 
Juristenvereinigung kennzeichnete 
es als „den schwärzesten Punkt der 
schweizerischenVertragsgeschichte“. 
Und auch die Bundesregierung in 
Bern ließ durch den Vorsitzenden 
des Politischen Departements und 
ihren Außenminister, Dr. Max Pe
titpierre, erklären: .Die Schweiz 
darf sich an keiner politischen Ak
tion beteiligen, die gegen irgend
einen anderen Staat gerichtet sein 
könnte. Integrale N eutralität und 
Solidarität sind die beiden Grund
pfeiler, auf denen die Außenpolitik 
der Schweiz ruht.“

Der Unterzeichnung und Ratifizie
rung des „W ashingtoner Abkom
m ens“ im Jahre  1946 sind zahl
reiche bi- und m ultilaterale V er
handlungen zwischen der Schweiz 
und den USA. bzw. der Schweiz, 
den USA., Großbritannien und 
Frankreich (als den federführenden 
Großmächten der dem Abkommen 
angeschlossenen 18 alliierten Län
der) über die Durchführung des 
Abkommens gefolgt. Kaum eine 
dieser Konferenzen ist programm
gemäß verlaufen. Noch in diesem 
Jahre, und obwohl man sich zuvor 
über die Kardinalstreitfragen ver
ständigt hatte, gerieten die V er
handlungen der Schweiz mit den 
genannten drei Großmächten schnell 
in eine Sadcgasse und erfuhren 
einen überraschend vorzeitigen 
und als .Staatsgeheim nis“ behan
delten Abbruch.

Nachdem die komplizierten und 
gefahrvollen .Sequesterkonflikte“ 
in mühevollen zweiseitigen Ver
handlungen zwischen der Schweiz

und fast allen alliierten Staaten 
schon vor längerer Zeit bereinigt 
werden konnten, konnte zu Beginn 
dieses Jahres ein w eiterer bedeu
tender Schritt zur Liquidierung der 
deutschen Guthaben in  der Schweiz 
getan werden. Die seinerzeit zwi
schen V ertretern der Eidgenossen
schaft und der Hohen Kommission 
in Bern geführten Verhandlungen 
hatten  zwar zu einer Einigung ge
führt, sie setzten aber für die V er
wirklichung der getroffenen A b
machungen — erstm alig —  das 
Einverständnis der Bonner Regie
rung voraus. Sinn und Ziel dieser 
schweizerisch - alliierten V ereinba
rung war, die Guthabenliquidie
rung durch eine Befriedigung der 
Entschädigungsberechtigten bis zu 
10 000 sFr. beträchtlich voranzutrei
ben und für den verbleibenden 
Kreis der Entschädigungsberechtig- 
ten zu beschleunigen. Von den ins
gesamt 19 000 Ansprüchen natür
licher und juristischer Personen in 
W estdeutschland w ären durch diese 
Regelung rund 16 000 voll entschä
digt worden, d. h. der w eitaus 
größere Teil. Doch vermochte die 
Bonner Regierung dem vorgeschla
genen Entschädigungsschlüssel an
gesichts der finanziellen Lage der 
Bundesrepublik nicht zuzustimmen; 
und auch die ins Auge gefaßte ein
seitige Verfügung der Hohen Kom
mission hätte Bonn wohl der Ver
antwortlichkeit enthoben, doch 
nicht von der Aufbringung der 
finanziellen Mittel befreit.

Aber auch in anderer Hinsicht hatte 
die Schweizer Öffentlichkeit in die 
Liquidierung der deutschen Gut
haben - Hoffnungen gesetzt. Das 
W ashingtoner Abkommen be
stimmte nämlich, daß die Hälfte des 
Liquidationsertrages der Schweiz 
für die Entschädigung der von 
Kriegsschäden betroffenen Bürger

zufallen solle. Auf diese W eise 
interessiert die Frage der deut
schen G uthaben in  der Schweiz 
w eite eidgenössische Kreise.

Die letzte Gelegenheit zu einer 
offiziellen Stellungnahme des Bun
desrates zum Fragenkomplex der 
deutschen G uthaben in der Schweiz 
bot der Auslandsschweizertag in 
Basel Ende vergangenen Monats. In 
einem umfassenden außenpoliti
schen Überblick behandelte der zu
ständige Departementschef Dr. Max 
Petitpierre auch das W ashingtoner 
Abkommen von 1946 und erklärte, 
daß durch die Ablehnung des 
schweizerisch - alliierten Entschädi
gungsvorschlages durch die Bonner 
Regierung .e in e  neue Lage ent
standen ist, die eine Überprüfimg 
der Frage erheischt, ob sich die 
in  Aussicht genommenen Opfer 
noch rechtfertigen". Pläne im d 
Vorschläge, w ie das W ashingtoner 
Abkommen durchgeführt und die 
Liquidierung der deutschen Gut
haben vor sich gehen könnte, sind 
seit dem Frühsommer immer w ie
der aufgetaucht, darunter auch der 
Vorschlag, daß die Schweiz .sich 
auf irgendeine W eise durch eine 
Zahlung vom W ashingtoner Ab
kommen befreien sollte". Bundes
rat Petitpierre hat in seinen Aus
führungen vor den Auslandsschwei
zern erklärt, daß keine Pläne zum 
W ashingtoner Abkommen bzw. zur 
Liquidierung der deutschen Gut
haben offiziell in Bern un terbreitet 
worden sind. Sollte dieses gesche
hen, w ürde die Regierung sie 
.e iner sehr genauen Prüfung un
terziehen“. Damit ha t die Eidge
nossenschaft ihre Bereitschaft zur 
Lösung der Frage, doch keine eigene 
Initiative bekundet. Und die Gut
habenliquidierung bleibt, wo sie 
gewesen ist: im Zustand der Un
entschiedenheit. (Zi.)

Amerikanisdie Stimmen zur Schuldenregelung
W ashington, 2. September 1951

Die Vereinigten S taaten sind aus 
den verschiedenen Nachkriegs

hilfen nicht nur Deutschlands, son
dern W esteuropas größter „Neu- 
Gläubiger“; Diese Tatsache be
stimmt sehr w eitgehend die ge
samte amerikanische Einstellung 
zu europäischen W irtschaftsproble
men, nicht zuletzt deshalb, weil ein 
großer Teil dieser Hilfen wohl nie

mals zurückgezahlt wird — und 
auch nicht werden kann. Sehr 
realistisch betrachtet m an die Nach
kriegshilfe für die ehem aligen 
Gegner, die Unterstützung von 
Ländern wie Griechenland und die 
Türkei und den gesam ten M arshall
plan als einen „Tribut an die W elt
wirtschaft“, als den Preis, den N ord
am erika für die Erhaltung der Pro
sperität zu zahlen hat, weil h ier
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nun einmal die größten Reiditümer 
von N atur aus und durdi mensdi- 
lidi-tedinisdies Können versam 
melt sind. Erst die späteren Hilfen, 
sei es in Form von W affenlieferun
gen, sei es dürdi sonstige Unter
stützung von Rüstüngsanstrengim- 
gen in W esteuropa, haben in der 
Hauptsadie den Stempel der Fron
tenstärkung gegen sow jetisdie Ag
gression — und Infiltration — be
kommen. Der M arshallplan ist von 
der überwältigenden M ehrheit der 
Amerikaner als ein Friedenswerk 
empfunden und gern verw irklidit 
worden.

Um so stärker w ar allerdings 
audi die Aufmerksamkeit, die man 
der Verwendung dieser Gelder 
und Leistungen und den damit er
zielten Ergebnissen zuwandte. Man 
kann audi heute nodi in den USA. 
diejenige Reaktion zur deutsdien 
Sdiuldenregelung als die stärkste 
bezeidinen, die erklärt, daß auf 
keinen Fall alte Sdiulden mit neuer 
Hilfe getilgt oder audi nur verzinst 
werden dürften. Die Amerikaner 
haben ihre Lektion der Kredithilfe 
für D eutsdiland nadi dem ersten 
W eltkrieg gut gelernt. Damals 
flössen die Gold- und Devisen
erlöse der USA-.-Kredite letztlidi 
in die Kassen der Reparationsemp
fänger, und die USA. trugen so in
direkt dazu bei, daß durdi diese 
Kredite und durdi die einseitigen 
deutsdien Reparationsleistungen 
eine unausgeglidiene G üterversor
gung in  der W elt imd damit der 
eigentlidie Herd für die Depression 
der dreißiger Jahre entstand. Die
se Depression ist nodi längst nidit 
vergessen.

Man wendet sidi also in der 
am erikanisdien öffentlid ikeit ge
gen jede vorzeitige Aufnahme des 
deutsdien Dienstes auf Vorkriegs
und Kriegsverpfliditungen, da er 

. entweder indirekt aus der andauern
den neuen Hilfe und deren Ergeb
nissen bezahlt bzw. transferiert 
werden müßte oder aber die deut
sdie Leistungsfähigkeit für die 
kommende Aufrüstung, für die 
westeuropäisdie Stabilisierung oder 
für die Rüdczahlung neuerer V er
pfliditungen beeinträditigen würde.

Erst im Laufe der letzten 6 Mo
nate etwa hat sidi, vornehmlidi 
in Finanzkreisen, die andere Ein
stellung zum deutsdien Sdiulden- 
problem einiges Gehör versdiaffen

können, die den Blidc auf die W ie
derherstellung der deutschen Kre
ditfähigkeit lenken möchte. Diese 
Finanzkreise heben hervor, daß 
die unabdingbare Voraussetzung 
einer deutschen Kreditfähigkeit in 
der Zukunft eine Regelung der 
Schulden aus der Vergangenheit 
sein müsse, wobei es nicht genügt, 
daß eine „grundsätzliche" Bereit
schaft erk lärt wird, sondern ta t
sächlich ein konkretes Ergebnis ge
fordert wird. — Diese Einstellung 
w ürde in den USA. vielleicht noch 
schneller Boden gewinnen, wenn 
nicht erstens dieser Gedanke allzu 
lebhaft in der Londoner City pro
pagiert würde — alle britischen, 
durch die Politik der Labour-Party

belasteten Gedankengänge haben 
in amerikanischen W irtschaftskrei
sen schwerste Hindernisse zu über
winden — und wenn nicht zwei
tens die Aussichten auf größere 
private Kreditgewährung der USA. 
an Deutschland und überhaupt an 
W esteuropa so überaus gering wä
ren. Kurzfristige Importfinanzie
rung für schwerer abzusetzende 
W aren, wie Tabak oder auch Baum
wolle, läßt sich allenfalls vorstel
len. Darüber hinaus findet am eri
kanisches Kapital zuhause und in 
„sicheren" Gegenden, wie Nord- 
und Südamerika, unter dem Ge
sichtspunkt der Verteilung von 
Risiko und Ertrag gesehen, sehr 
viel attraktivere Anlagen. (-w-)

Washington und die Deutschlandfrage
T n  Anbetracht der w eittragenden Bedeutung, die das Ergebnis der

W ashingtoner Außenministerkonferenz für die Zukunft Deutschlands — 
und zwar nicht nur W estdeutschlands — haben soll, w irkt es verblüffend, 
daß das offizielle Pro und Contra der verantwortlichen M änner so spontan 
erfolgt ist. Gerade der weite W irkbereith dieses amerikanisch-euro
päischen Kompromisses, der das soziale, wirtschaftliche und politische 
Gesicht eines künftigen Deutschland prägen wird, hätte es verlangt, jeden 
Einzelnen zu undogmatischer und kritischer Prüfung der Realitäten auf
zurufen, s ta tt sich vorzeitig festzulegen.

Die W iedererlangung der Gleichberechtigung der Bundesrepublik wird 
von Voraussetzungen abhängig gemacht, die die wirtschaftliche und poli
tische Linie auf w eite Zukunft festlegen und die freie Entscheidung über 
zentrale Lebensfragen von vornherein einschränken. In der Konzeption 
eines vereinten Europa hätte eine solche auf Gegenseitigkeit beruhende 
Souveränitätsbeschränkung leichten Herzens in Kauf genommen werden 
können. Aber weder Schuman-Plan noch Pleven-Plan schaffen dieses ver
einte Europa, wenn sie auch Schritte in  dieser Richtung sein mögen.

Die W ashingtoner Erklärungen weisen aber noch eine andere Schwäche 
auf. Es wird darin immer nur von W estdeutschland gesjprochen. Nur an 
einer Stelle w ird die „friedliche W iedervereinigung Deutschlands" er
wähnt, nämlich dort, wo man hinsichtlich der künftigen Souveränität der 
Bundesrepublik Vorbehalte macht, auf denen man eben so lange be
stehen müsse, bis eine Friedensregelung mit einem geeinten Deutschland 
möglich sei, die durch die gegenwärtig bestehende Trennung verhindert 
werde. Eine solche Erklärung kann in Deutschland nur schwer befriedigen. 
Die Schwäche dieses Punktes scheint auch sofort von der östlichen Diplo
m atie in  Form eines neuen Grotewohl-Angebotes ausgenutzt worden zu 
sein. Die weltpolitische Situation legt die Frage nahe, ob es sich bei dem 
diesmaligen Angebot wieder um ein propagandistisches Scheinmanöver 
der Ostzonenregierung oder nicht vielm ehr um einen wohlüberlegten 
Schachzug der sowjetischen Außenpolitik handelt. Sollte das zweite der 
Fall sein, dann wäre- es an der Zeit, daß sich die USA., vor allem aber 
auch die europäischen Staaten der Frage einer W iedervereinigung 
Deutschlands initiativ annehmen, statt sie durch einen Nebensatz, wie es 
im W ashingtoner Kommunique geschah, auf unbestimmte Zeit zu ver
tagen. Denn so einfach, wie kürzlich „Le Monde“ die Frage einer 
deutschen W iedervereinigung darstellte, liegen die Dinge heute nicht 
mehr: ein solches Deutschland wäre in seiner wirtschaftlichen und politi
schen Schwäche dem östlichen Druck allzu leicht preisgegeben. Und das , 
kann nicht im Interesse Europas liegen. Vielleicht ist es eine letzte 
Chance, die Frage der deutschen W iedervereinigung vor der W elt
öffentlichkeit zu verhandeln, und w eder die Bundesregierung noch die 
Opposition sollten durch vorzeitige Festlegung ihrer Standpunkte die 
W eltmächte der notwendigen Erörterungen dieser Frage entheben. Denn 
das ist und bleibt die eigentliche Deutschlandfrage.

W ashington ist nicht nur ein Eckstein der deutschen, sondern auch der 
europäischen Geschichte. Die dort erzielte Einigkeit der europäischen 
Partner dürfte eine Vorleistung sein, deren Gegenrechnung in Ottawa 
noch präsentiert werden wird. (sk)
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